
Besondere Brandgefahren in der
Advents- und Weihnachtszeit

Dieses gemeinsame Merkblatt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, 
des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren in Niedersachsen und der Arbeitsgemeinschaft Vorbeugender Brand-
schutz in Niedersachsen informiert über den sicheren Umgang mit Adventsgestecken/ 
-kränzen und Weihnachtsbäumen.

Ziel dieses Merkblattes ist es, auf die besonderen Brandgefahren in der Advents- und 
Weihnachtszeit aufmerksam zu machen.

Landesfeuerwehrverband
Niedersachsen
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Mit dem Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/2012, ausgegeben am 
12. April 2012, gibt es im Land Niedersachsen eine neue Niedersächsische Bauordnung (NBauO), 
die am 1. November 2012 in Kraft tritt. Mit Datum vom 13.04.2012 werden allerdings einige Para-
graphen aufgrund der Regelungen in den §§ 86 und 87 dieser NBauO bereits wirksam. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um den § 44 Absatz 5 Sätze 1 und 2 NBauO, die besondere 
Anforderungen an Wohnungen stellen. Dabei kann der Inhalt des § 44 Absatz 5 NBauO insgesamt 
für Eigentümer und Nutzer (Mieter, Pächter) von Wohnungen von besonderem Interesse sein. 

Dieser lautet [Zitat]: 

„(5) 1In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die 
Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauch-
warnmelder haben.  
2Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.  
3In Wohnungen, die bis zum 31. Oktober 2012 errichtet oder genehmigt sind, hat die Eigentümerin 
oder der Eigentümer die Räume und Flure bis zum 31. Dezember 2015 entsprechend den Anfor-
derungen nach den Sätzen 1 und 2 auszustatten.  
4Für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder in den in Satz 1 genannten 
Räumen und Fluren sind die Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, sonstige Nut-
zungsberechtigte oder andere Personen, die die tatsächliche Gewalt über die Wohnung ausüben, 
verantwortlich, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung 
selbst.  
5§ 56 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

Anmerkungen: 

Zu Satz 1: Wohnungen, die ab dem 13. April 2012 genehmigt werden, sind gemäß den Sätzen 
1 und 2 mit Rauchwarnmeldern auszustatten. 

Zu Satz 5: Dies bedeutet nur, dass Erbbauberechtigte an die Stelle von Eigentümern treten. 

Wichtige Informationen zur Ausführung und Anbringung von Rauchwarnmeldern findet man auch 
im Internet unter: 

www.rauchmelder-lebensretter.de 

Rauchwarnmelderpflicht  

in Wohnungen in Niedersachsen 
(Stand: 04/2012) 
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Sicherheitshinweise

 • Nur frische Adventsgestecke/-kränze und  
Weihnachtsbäume aufstellen und nicht länger  
als notwendig in der Wohnung lassen.

 • Fester, stabiler und sicherer Standort auf  
nicht brennbarer Unterlage sowie geeignete 
Weihnachtsbaumständer mit Wasserbehälter 
verwenden.

 • Auf ausreichenden Abstand zu Öfen und Heiz-
körpern achten, das Gleiche gilt für Abstände 
zu leicht brennbaren Materialien, z.B. Gardinen, 
Vorhänge, Polstermöbel.

 • Verwenden Sie möglichst wenig oder keine 
brennbare Weihnachtsdekoration wie z.B. Watte 
oder Strohsterne.

 • Wunderkerzen gehören nicht in Adventsdekora-
tionen und Weihnachtsbäume, auch keine brenn-
baren Kerzenhalter.

 • Brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen.

 • Kerzen nicht unmittelbar unter Zweigen anbrin-
gen, einen Mindestabstand von 40 cm einhalten.

 • Kerzen nicht ausbrennen lassen, ggf. selbstver-
löschende Kerzen verwenden.

 • Nichtabtropfende Kerzen verwenden.

 • Kerzen immer beginnend von oben nach unten 
und von der Rückseite des Weihnachtsbaumes 
nach vorn anzünden, in umgekehrter Reihenfolge 
löschen.

 • Empfehlenswert ist die Verwendung von elektri-
schen VdE-geprüften Kerzen; allerdings sollten 
diese nicht durch Dauerbetrieb überlastet werden 
(Herstellerangaben beachten!).

 • Zündhölzer und Feuerzeuge gesichert vor  
Kindern verwahren.

 • Geeignete Löschmittel bereitstellen, z.B. Eimer 
mit Wasser, Feuerlöscher mit dem Löschmittel 
Wasser. Der Einsatz eines Pulverlöschers zieht 
meist erhebliche Verschmutzungen nach sich.

 • Verstellen Sie nicht Ihre Fluchtwege wie Türen 
und Fenster, um im Brandfall den Raum gefahrlos 
verlassen zu können.

Maßnahmen im Brandfall, wenn eigene 
Löschversuche erfolglos waren:

 • Raum verlassen.

 • Tür schließen.

 • Feuerwehr über Notruf ( 112  
alarmieren.

 • Wohnung/Haus verlassen.

 • Mitbewohner warnen.

 • Eintreffen der Feuerwehr abwarten und 
diese in die örtlichen Gegebenheiten 
einweisen.


